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****

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG EINER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN VEREINBARUNG ÜBER DIE 
BILDUNG EINES GEMEINSAMEN GUTACHTERAUSSCHUSSES

Aufgrund von § 25 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ), in der 
Fassung vom 16.09.1974, zuletzt geändert am 15.12.2015 wird die zwischen den 
Städten Wertheim, Freudenberg, und Külsheim und der Gemeinde Werbach am 22. 
bzw. 28.07.2020 beschlossene Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen 
Gutachterausschusses durch Aushang in den Schaukästen ab dem 27.08.2020 bekannt 
gegeben.

FNP DER STADT FREUDENBERG

FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Der Gemeinderat der Stadt Freudenberg hat in seiner Sitzung am 07.10.2019 aufgrund 
von § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen, den Flächennutzungsplan 
aufzustellen. In der Sitzung am 27.07.2020 billigte der Gemeinderat den von Klärle GmbH 
erarbeiteten und in der Sitzung vorgestellten Vorentwurf des Flächennutzungsplans 
und beschloss, eine frühzeitige Information der Öff entlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
durchzuführen.
Frühzeitige Öff entlichkeitsbeteiligung:
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung liegt der Vorentwurf des 
Flächennutzungsplans mit Begründung
vom 31. August 2020 bis einschließlich 30. Oktober 2020 bei der 
Stadtverwaltung Freudenberg, Hauptstraße 152, 97896 Freudenberg
während der üblichen Dienststunden, aus. Während dieser Zeit besteht Gelegenheit zur 
Äußerung und zur Erörterung der Planung.
Darüber hinaus wird der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden 
Unterlagen zusätzlich auf der Homepage der Stadt Freudenberg unter der Internet-
Adresse www.freudenberg-main.de unter der Rubrik „Rathaus und Gemeinderat 
– Öff entliche Bekanntmachungen- Auslegungen während der vorgenannten 
Auslegungsfrist bereitgestellt.

Freudenberg, 27.08.2020

Roger Henning, Bürgermeister
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REISERÜCKKEHRER AUS RISIKOGEBIETEN MÜSSEN SICH BEI DER STADT 
FREUDENBERG MELDEN. 
Auch im Main-Tauber-Kreis waren in den letzten Wochen Reiserückkehrer aus 
Risikogebieten und anderen Regionen im Ausland von Infektionen mit dem Coronavirus 
betroff en. 
Rückkehrer aus Risikogebieten sind grundsätzlich verpfl ichtet, sich unverzüglich und 
auf direktem Weg für 14 Tage in häusliche Isolation zu begeben. Die Einreise muss 
der Stadt- oder Gemeindeverwaltung am Erstwohnsitz gemeldet werden. 
Ebenso muss das Rathaus unverzüglich ein weiteres Mal kontaktiert 
werden, wenn Symptome auftreten, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 
hinweisen. 
Dies ist in der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne des Landes Baden-Württemberg 
geregelt. Bei Verstößen drohen Bußgelder. 
Risikogebiet ist eine Region im Ausland, für die zum Zeitpunkt der Einreise nach 
Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus 
besteht. Die Liste der Risikogebiete ist auf der Seite des Robert-Koch-
Instituts veröff entlicht. (www.rki.de)
Die Quarantänepfl icht besteht nicht mehr, wenn die verpfl ichtende molekularbiologische 
Testung ergeben hat, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem Coronavirus 
vorliegen. Hierüber muss dem Rathaus ein Befund in deutscher oder englischer Sprache 
vorgelegt werden. Die Testung muss in Deutschland, einem anderen EU-Staat oder 
einem anderen, vom Robert-Koch-Institut entsprechend benannten Land durchgeführt 
worden sein. 
Erfolgte die Testung bereits im Ausland, darf das Testergebnis bei Einreise nach 
Deutschland nicht älter als 48 Stunden sein. Die Quarantänepfl icht hält an, bis die 
betroff ene Person nach Vorlage des Befundes eine anderslautende Mitteilung ihrer 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung erhalten hat. 
Das Gesundheitsamt Main-Tauber-Kreis wird automatisch informiert, wenn ein 
Reiserückkehrer innerhalb Deutschlands positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
getestet wurde und leitet dann sofort alle notwendigen Schritte ein. Solange kein 
positives Testergebnis vorliegt, sind für Reiserückkehrer ansonsten ausschließlich 
die Stadt- oder Gemeindeverwaltungen zuständig. Das Landratsamt bittet 
Reiserückkehrer daher eindringlich darum, von Rückmeldungen beim Gesundheitsamt 
abzusehen, da ansonsten die schnellstmögliche Ermittlung von Kontaktpersonen zu 
bestätigten Fällen erschwert wird und sich verzögern kann.

****

LICHTBILDAUFNAHMEN AUS DER ZEIT DES „LOCK DOWN 2020“
Wie haben Sie die Zeit im Lock down verbracht? Was hat Sie besonders beschäftigt 
oder beeindruckt? Was hat Sie in dieser Zeit besonders erfreut?
Haben Sie einen Schnappschuss davon gemacht? Eine autoleere Hauptstraße oder 
menschenleerer Platz, die von Kindern bemalten Steinmeile, die Grillparty mit dem 
Nachbarn über den Gartenzaun?
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie ein Bild haben, dass Ihrer Meinung 
nach aussagekräftig ist, senden Sie dieses mit einer Einverständniserklärung vom 
Urheber und möglicherweise abgelichteten Personen an die E-Mail des Bürgermeister 
unter roger.henning@freudenberg-main.de.
Und vielleicht schaff t es ihr Schnappschuss in die Vorstellung beim Neujahrsempfang 
2021!
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Aktenzeichen:
2 K 28/19

Amtsgericht Tauberbischofsheim
Vollstreckungsgericht

Terminsbestimmung:
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Freitag, 
02.10.2020

10:30 Uhr 0.05, großer 
Sitzungssaal

Amtsgericht 
Tauberbischofsheim, 
Schmiederstraße 22, 
97941 Tauberbischofsheim

öff entlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Freudenberg

lfd.Nr. Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u. 
Lage

m² Blatt

1 Freudenberg 2805 Landwirtschaftsfläche, 
Untere Wörth

1.632 934

2 Freudenberg 2277 Landwirtschaftsfläche, 
Bildäcker

1.186 934

3 Freudenberg 2279 Landwirtschaftsfläche, 
Bildäcker

1.145 934

4 Freudenberg 2281 Landwirtschaftsfläche, 
Bildäcker

3.513 934

5 Freudenberg 2285 Landwirtschaftsfläche, 
Bildäcker

935 934

6 Freudenberg 2294 Landwirtschaftsfläche, 
Bildäcker

1.590 934

Lfd. Nr. 1 Verkehrswert: 2.860,00 €
Lfd. Nr. 2 Verkehrswert: 2.080,00 €
Lfd. Nr. 3 Verkehrswert: 2.005,00 €
Lfd. Nr. 4 Verkehrswert: 6.150,00 €
Lfd. Nr. 5 Verkehrswert: 1.640,00 €
Lfd. Nr. 6 Verkehrswert: 2.790,00 €
Der Versteigerungsvermerk ist am 16.01.2020 in das Grundbuch eingetragen worden.
Auff orderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Auff orderung 
zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller widerspricht, 
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Aktenzeichen:
2 K 28/19 (2)

Amtsgericht Tauberbischofsheim
Vollstreckungsgericht

Terminsbestimmung:
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am
Datum Uhrzeit Raum Ort
Freitag, 
02.10.2020

10:30 Uhr 0.05, großer 
Sitzungssaal

Amtsgericht 
Tauberbischofsheim, 
Schmiederstraße 22, 
97941 Tauberbischofsheim

öff entlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Freudenberg

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u. Lage m² Blatt
Freudenberg 3845/10 Unland, Verkehrsfl äche, Am 

unteren Berg
117 7

Freudenberg 3845/6 Landwirtschaftsfl äche, Am unteren 
Berg

6.379 7

glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht 
berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses den übrigen Rechten 
nachgesetzt werden. Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens 
herbeizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des 
versteigerten Gegenstandes tritt.
Hinweis:
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt 
werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheits-
leistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietvollmachten müssen öff entlich beglaubigt sein.
Ein Ausweis ist mitzubringen. Das Gericht vermittelt bzw. führt keine Besichtigungstermine 
durch. Besichtigungen des Objekts können nur nach Absprache mit dem Eigentümer 
auf freiwilliger Basis stattfi nden.
Weitere Informationen erhalten sie unter: www.zvg.com

Hauck, Rechtspfl egerin

****
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Verkehrswert:  6.500,00 €
Der Versteigerungsvermerk ist am 16.01.2020 in das Grundbuch eingetragen worden.
Auff orderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Auff orderung 
zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller widerspricht, 
glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses den übrigen 
Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG 
mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des 
Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes tritt.
Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue 
Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und 
der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung 
mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu 
Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn 
bereits eine Anmeldung vorliegt und keine Änderungen eingetreten sind.
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt 
werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. 
Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietvollmachten müssen öff entlich beglaubigt sein. Ein Ausweis ist mitzubringen. 
Das Gericht vermittelt bzw. führt keine Besichtigungstermine durch. Besichtigungen 
des Objekts können nur nach Absprache mit dem Eigentümer auf freiwilliger Basis 
stattfi nden. Weitere Informationen erhalten sie unter: www.zvg.com

Hauck 
Rechtspfl egerin

Beglaubigt
Tauberbischofsheim, 28.07.2020

Stoll
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

ALTPAPIER UND WERTSTOFFSÄCKE WERDEN GEMEINSAM ABGEHOLT

Nach Mitteilung des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis erfolgt die Abholung
der gelben Wertstoff säcke zum gleichen Zeitpunkt wie die Papierabfuhr und zwar in

Boxtal am  Montag, den 7. September 2020
und in Freudenberg, Ebenheid, Rauenberg und Wessental 
am   Freitag, den 4. September 2020

In Freudenberg und Boxtal wird mit der Papierstraßensammlung bereits morgens ab 
6.00 Uhr begonnen.

****
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HUNDEKOT IN GRÜNANLAGEN UND AUF DEN GEHWEGEN

Unser Städtchen ist bekannt für seine schönen Grünanlagen. Immer häufi ger wird 
jedoch beklagt, dass diese Erholungsstätten durch einige wenige Hundehalter 
zweckentfremdet als Hundetoilette benutzt werden.
Speziell im Mainvorland wird das öff entliche Grün von vielen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern und ganz besonders von den Kindern sehr stark genutzt. Auch wurden in 
letzter Zeit sehr viele Beschwerden vorgebracht, dass auf Fußwegen und auch neben den 
an der Straße liegenden Grundstücken in Wohngebieten sowie in den Schulbereichen 
(Gelände und Wiesen), auf Sportgeländen in Freudenberg und in den Stadtteilen und im 
Freizeitgelände Seepark ebenfalls sehr viel Hundekot hinterlassen wird.
Die Polizeiverordnung der Stadt Freudenberg triff t hierzu u.a. folgende Regelungen:

Hunde sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet werden 
kann oder durch Geruch erheblich belästigt wird. Darüber hinaus sind Hunde so zu 
halten und zu beaufsichtigen, dass sie nicht streunen können.
Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine 
Notdurft nicht auf öff entlichen Verkehrsfl ächen, fremden Grundstücken und in 
öff entlichen Grün- und Erholungsanlagen verrichtet. Dennoch dort abgelegter Kot 
ist unverzüglich zu beseitigen.
Hunde sind an der Leine zu führen:
• in den öff entlichen Grün- und Erholungsanlagen,
• auf öff entlichen Verkehrsfl ächen,
• auf allgemein zugänglichen Schulhöfen,
• an Haltestellen der öff entlichen Verkehrsbetriebe,
• auf Märkten, Straßenfesten oder sonstigen öff entlichen Veranstaltungen,
• auf Gehwegen, Radwegen und gemeinsamen Geh- und Radwegen.
Den Hunden darf nur so viel Leine gelassen werden, dass keine Gefahr von ihnen 
ausgehen kann, im Einzelfall jedoch höchstens zwei Meter Länge. Ansonsten dürfen 
Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, 
nicht frei umherlaufen.
Auf Kinderspielplätze und Liegewiesen sowie in den Friedhof dürfen Hunde nicht 
mitgenommen werden.

Hundetoiletten, die regelmäßig gesäubert werden und bei denen die entsprechenden 
Beutel bei Bedarf ergänzt werden, sind in der Kernstadt und allen Ortsteilen an vielen 
Stellen aufgestellt, so dass für die Hundebesitzer eine ordnungsgemäße Entsorgung 
von Hundekot jederzeit möglich ist.
Wir machen darauf aufmerksam, dass Zuwiderhandlungen zur Anleinpfl icht und 
Hundekotbeseitigung mit einer Geldbuße geahndet werden können.
Wir hoff en auf ihr Verständnis und ihre Einsicht, denn es ist weder den Mitarbeitern der 
Verwaltung noch den privaten Grundstücksbesitzern zuzumuten, die entsprechenden 
„Hinterlassenschaften“ beseitigen zu müssen.

****

Das Bürgerbüro der Stadt Freudenberg ist am 
Montag, den 31. August 2020 und am

Montag, den 07. September 2020
aus organisatorischen Gründen geschlossen. 
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ERSTER BUNDESWEITER WARNTAG AM 10. SEPTEMBER 2020
Der bundesweite Warntag fi ndet erstmals am 10. September 2020 statt und wird 
ab dann jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Am 
gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern werden in ganz Deutschland sämtliche 
Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11:00 Uhr werden zeitgleich in Landkreisen und 
Kommunen in allen Ländern mit einem Probealarm die Warnmittel wie beispielsweise 
Sirenen ausgelöst.
Was passiert am bundesweiten Warntag?
Um 11:00 Uhr wird eine Probewarnung an alle Warnmultiplikatoren (z. B. 
Rundfunksender, App-Server) geschickt, die am Modularen Warnsystem (MoWaS) des 
Bundes angeschlossenen sind. Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung 
in ihren Systemen bzw. Programmen an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps (z. B. die 
Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes)), auf denen 
Sie die Warnung lesen, hören oder wahrnehmen. Parallel werden auf Ebene der Länder, 
in den Landkreisen und in den Kommunen verfügbare kommunale Warnmittel ausgelöst 
(z. B. Sirenen und Lautsprecherwagen).
Was sind die Ziele des bundesweiten Warntags?
Der bundesweite Warntag und die Probewarnung haben zum Ziel,
• Sie für das Thema Warnung der Bevölkerung zu sensibilisieren,
• Funktion und Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und
• auf die verfügbaren Warnmittel (z. B. Sirenen, Warn-Apps, digitale Werbefl ächen) 

aufmerksam zu machen.
Der bundesweite Warntag will dazu beitragen, Ihr Wissen um die Warnung in Notlagen 
zu erhöhen und damit Ihre Selbstschutzfähigkeit zu unterstützen. Auch die nun 
bundesweit einheitlichen Sirenensignale sollen bekannter werden.
Wer ist verantwortlich für den bundesweiten Warntag?
Bund und Länder bereiten den bundesweiten Warntag in Abstimmung mit kommunalen 
Vertreterinnen und Vertretern gemeinsam vor. Zuständig sind auf Bundesebene das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), auf der Ebene der 
Länder die jeweiligen Innenministerien und auf der Ebene der Kommunen in der Regel 
die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden.

****

WIR GRATULIEREN RECHT HERZLICH

Boxtal:
05.09.20 Frau Irene Enzmann  zum 70. Geburtstag
Rauenberg:
02.09.20 Herrn Klaus Otto Seubert zum 75. Geburtstag

REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE AUSGABE NR. 17/2020
IST AM DONNERSTAG, 3. SEPTEMBER 2020 UM 12.00 UHR!

****
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NEUES VON „TOURISMUS & KULTUR“

KULTURWOCHE + 
DAS SOMMERKINO IM BADESEE 

 
Bald ist es soweit – freut Euch auf das Sommerkino im Badesee. 

Am Samstag, den 12. September um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) 
zeigen wir Euch in Zusammenarbeit mit dem KINOMOBIL 

Baden-Württemberg den Familienfilm: 

„DIE FANTASTISCHE REISE DES DR. DOOLITTLE“ 
 

Tickets gibt es,  
ab Donnerstag den 
27.08.2020,  
online über die 
Plattform der 
Badeseetickets  
und bei 
„Tourismus & 
Kultur“,  
bis 18 Jahre 5,-€ /  
Erw. 7,-€ 
 
Für Snacks und Getränke 
sorgen die DLRG 
Freudenberg, der 
Tennisclub und das 
Restaurant-Cafe 
Badesee.  

 
Decken, Stühle Sitzgelegenheiten bringt Ihr, wie immer selbst mit! Es gelten die 
Corona-Regeln des Badeseegeländes.  
Personengruppen, die gemeinsam ins Kino gehen (max. 20 Personen), dürfen sich 
zusammen im Kino aufhalten und auch zusammensitzen. Zu allen anderen Personen ist 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten 
Alle Infos sofort unter www.freudenberg-main.de 
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FAMILIEN-, SENIOREN- UND INTEGRATIONSBÜRO

DER SENIORENBEIRAT INFORMIERT

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wird laut Beschluss der Vorstandschaft die 
anstehende Mitgliederversammlung auf Frühjahr 2021 verschoben. Auch weitere 
in diesem Jahr geplante Veranstaltungen bleiben fraglich. Dennoch gibt es von den 
Freudenberger Aktiv-Bürgern, einer Unterabteilung des Seniorenbeirats, Erfreuliches 
zu berichten.
Das Holzgeländer an der Festwiese vor dem Hexenturm der Freudenburg war nicht 
mehr sicher. Diesen Mangel zu beheben war eine Herausforderung für die Mannschaft 
der Freudenberger Aktiv-Bürger mit Leo Rauch an der Spitze.
Professionell wurden die morschen Balken durch ein im Bauhof Freudenberg 
gelagertes, ausgedientes Stahlrohrgeländer ersetzt. Es wurde vor dem Einbau durch 
Schweißarbeiten an die neuen Gegebenheiten angepasst. Mit Spezialgeräten des 
Bauhofs wurden die notwendigen Bohrlöcher geschaff en, die Geländerteile eingesetzt, 
ausgerichtet, fi xiert und einbetoniert. Zwischenzeitlich wurde auch ein umgestürztes 
Geländer am Picknickplatz neben dem Eingangstor zur Burg wieder instand gesetzt. 
Diese Arbeiten konnten wie geplant an nur einem Vormittag geschaff t werden, weil bei 
der Truppe Männer mitarbeiten, die über fachkundige Berufserfahrung verfügen und 
die wissen, wie bautechnische Probleme gelöst werden können.
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****

- Anzeige -
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MITTEILUNGEN

DÜRRE, STURM UND BORKENKÄFER MACHEN ZU SCHAFFEN

Neuerung in der forstlichen Förderung durch „Nachhaltige Waldwirtschaft“
Für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sollen die Fördermaßnahmen der neu 
aufgestellten Verwaltungsvorschrift „Nachhaltige Waldwirtschaft“ eine passgenaue und 
schnelle Unterstützung sein.
„Dies ist nötig, da sich die Wälder in Baden-Württemberg in einer Ausnahmesituation 
befi nden. Der Klimawandel hat den Wäldern mit Dürre, Hitze und Schädlingen stark 
zugesetzt. Oberstes Ziel ist es, den Wald mit all seinen Leistungen für Mensch und 
Umwelt zu erhalten“, erklärt Forstamtsleiter Karlheinz Mechler.
Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Fördermaßnahmen wird die Unterstützung 
der Waldbesitzer bei der Aufarbeitung von Schadholz sein. Der Fördersatz der 
Aufarbeitungshilfe des letzten Jahres konnte auf 6 Euro je Festmeter erhöht werden. 
Begleitet wird diese Maßnahme durch weitere Förderungen, welche zur Aufarbeitung 
ergänzt werden können. So ist es zum Beispiel auch möglich, die Beschickung von 
Trockenlagern, das Entrinden oder das Hacken von durch den Borkenkäfer befallenem 
Holz zu fördern.
Neben der fi nanziellen Unterstützung der Waldbesitzer bei der Wiederbepfl anzung von 
Schadfl ächen wird es künftig auch möglich sein, das Bewässern der Forstkulturen zu 
fördern. Zentraler Bestandteil sind auch attraktive Pauschalen und Vereinfachungen bei 
der Förderung einer anstehenden Wiederbewaldung. Zudem wurde ein komplett neues 
Maßnahmenpaket zur Förderung des Waldnaturschutzes geschaff en.
Die Försterinnen und Förster des Forstamtes im Landratsamt Main-Tauber-Kreis 
beraten die Waldbesitzer, um in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen. Die 
Landesforstverwaltung informiert zusätzlich im Förderwegweiser des Landes unter 
www.foerderwegweiser.landwirtschaft-bw.de unter der Rubrik Forstwirtschaftliche 
Fördermaßnahmen. 
Direkte Anfragen zu den Fördermöglichkeiten können auch an das Forstamt, Thomas 
Eckard, Telefon 09341/82-5207, E-Mail: thomas.eckard@main-tauber-kreis.de, gerichtet 
werden. 

- Anzeige -

Die Zeit ist reif für den perfekten Hausverkauf…

Wir suchen
im Landkreis Miltenberg für
unsere vorgemerkten Kunden

Ein-/Mehrfamilienhäuser
und Eigentumswohnungen

Rufen Sie an!

… aber nur mit sehr erfahrenen Immobilienexperten ist ein
Hausverkauf für Sie sicher und stressfrei zu bewältigen

Bodo Tilly und Klaus Rug
Geschäftsführer

www.volksbank-immobilien.online
Email: immobilien@voba-online.de

 09371/504-3280

****
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WALDBRANDGEFAHR IM MAIN-TAUBER-KREIS STEIGT

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten
Die sommerlich heißen Temperaturen der kommenden Tage laden zu einem Besuch 
im kühlen und schattigen Wald ein. Dort sollten allerdings einige Vorsichtsmaßnahmen 
beachtet werden.
„Die für die kommenden Tage angekündigten sommerlichen Temperaturen 
lassen die Waldbrandgefahr im Main-Tauber-Kreis lokal ansteigen. Im nördlichen 
Kreisgebiet ist mit der Waldbrandgefahrenstufe 4 bereits jetzt die zweithöchste des 
Waldbrandgefahrenindexes erreicht“, erklärt Lothar Achtetter, stellvertretender Leiter 
des Forstamtes im Landratsamt Main-Tauber-Kreis.
Das Forstamt des Landratsamt Main-Tauber-Kreises bittet daher alle Waldbesucherinnen 
und Waldbesucher, folgende Regeln zu beachten:
• Vom 1. März bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot.
• Feuer machen ist nur an den offi  ziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den 

Grillplätzen erlaubt. Je nach örtlicher Situation werden die Ortspolizeibehörden der 
Städte und Gemeinden die Feuerstellen schließen, oder die untere Forstbehörde 
beim Landratsamt wird das Grillen im Wald vollständig verbieten.

• Nicht gestattet ist das Grillen im Wald auf mitgebrachten Grillgeräten.
• Off enes Feuer außerhalb des Waldes muss mindestens 100 Meter vom Waldrand 

entfernt sein.
Mehr als die Hälfte der Waldbrände entstehen durch Fahrlässigkeit und wäre daher 
vermeidbar. Das Feuer an erlaubten Plätzen und Grillstellen muss immer beaufsichtigt 
und beim Verlassen der Feuerstelle komplett gelöscht werden. Sollte es zum Ernstfall 
kommen, ist eine sofortige Meldung an die Feuerwehr wichtig.
Die aktuelle Waldbrandgefahrenprognose kann im Internet unter http://www.dwd.de/
waldbrand aufgerufen werden. 

Deutscher Ofenbauer/ 
Kaminbau-Profi  
hat Termine frei  
 

Erreichbar unter  

Tel: 0176/ 43373603 
Harald Griessig - Kaminofenservice 

Kaminofenloch-Bohrungen/ Reinigung/ 
Wartung/ Ersatzteile auch für  
Speckstein-Kachel-Grundöfen,  
Küchenherde und Pelletöfen/ 

Schornsteinfegerbeanstandungen/ 
Kachelofeneinsatz-Tausch  

und vieles mehr… 
Beratung, Lieferung und Verkauf von  

Kaminöfen, Pelletöfen, Küchenherden und  
Edelstahlschornsteinen 
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„CHANCE DENKMAL: ERINNERN. ERHALTEN. NEU DENKEN.“
Digitaler Tag des off enen Denkmals 2020 am 13. September
Der Tag des off enen Denkmals, Deutschlands größtes Kulturevent für die Denkmalpfl ege, 
geht im Corona-Jahr 2020 veränderte Wege. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz wird 
Denkmale kontaktfrei und digital präsentieren.
„Für den Tag des off enen Denkmals in seiner beliebten, üblichen Form müssen 
einfach zu viele Türgriff e angefasst werden“, erklärt Dr. Steff en Skudelny, Vorstand 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. „Wir sehen durchaus die Chance, auch in den 
Folgejahren das Live-Event durch die in diesem Jahr entwickelten, digitalen Formate zu 
bereichern. Davon profi tieren alle Menschen, die aus welchem Grund auch immer nicht 
persönlich einen Blick ‚hinter die Fassaden‘ werfen können“.
Die Stiftung bietet auf ihrer Internetseite eine Aktionsseite an, auf der exklusive 
Beiträge zu sonst verschlossenen Denkmalen, virtuelle Führungen und spannende 
Hintergrundinformationen zur Geschichte oder Restaurierungsmaßnahmen zu 
entdecken sein werden. Als bundesweite Koordinatorin unterstützt die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz alle Veranstalter bei der Produktion digitaler Formate zur 
Teilnahme. Praktische Handreichungen 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
geben einen Überblick über technische 
und rechtliche Tipps zur Umsetzung 
digitaler Denkmalformate. 
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
koordiniert seit 1993 jeweils am zweiten 
Sonntag im September bundesweit 
den Tag des off enen Denkmals 
gemeinsam mit den Landesämtern für 
Denkmalpfl ege, den Landratsämtern, 
den unteren Denkmalschutzbehörden 
und den Kommunen. Die Stiftung setzt 
sich vor allem für die Rettung und 
Bewahrung des kulturellen Erbes ein. 
Weiterführende Informationen gibt es 
im Internet unter www.tag-des-off enen-
denkmals.de.
Die untere Denkmalschutzbehörde 
des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis 
steht bei Fragen gerne zur Seite. 
Ansprechpartnerin ist Susanne Hopf, 
E-Mail: susanne.hopf@main-tauber-
kreis.de, Telefon 09341/82-5739. 
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ZUSATZVERSORGUNG FÜR ARBEITNEHMER IN DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
ANTRÄGE BIS 30. SEPTEMBER 2020 STELLEN

Arbeitnehmer, die rentenversicherungspfl ichtig in der Land- und Forstwirtschaft 
tätig waren, können eine Ausgleichsleistung beantragen, darauf macht die 
Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft (ZLA) 
aufmerksam.
Einen Anspruch hierauf haben Personen, die eine Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung beziehen und am 1. Juli 2010 das 50. Lebensjahr vollendet haben. 
Außerdem ist für die letzten 25 Jahre vor Rentenbeginn eine rentenversicherungspfl ichtige 
Beschäftigungszeit von 180 Kalendermonaten (15 Jahren) in der Land- und 
Forstwirtschaft nachzuweisen.
Antragsteller aus den neuen Bundesländern müssen außerdem nach dem 31. Dezember 
1994 noch mindestens sechs Monate in einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
rentenversicherungspfl ichtig gearbeitet haben. Auch ehemalige Arbeitnehmer, die 
keinen Anspruch mehr auf die tarifvertragliche Beihilfe des Zusatzversorgungswerkes 
haben, können einen Antrag auf Ausgleichsleistung stellen.
Die monatliche Geldleistung beläuft sich zurzeit auf maximal 80,00 Euro für Verheiratete 
und 48,00 Euro für Ledige.
Anträge sind bis zum 30. September 2020 zu stellen. Dies ist jedoch nur maßgebend, 
wenn der Antragsteller bereits eine gesetzliche Rente vor dem 1. Juli 2020 bezogen 
hat. Wird der Antrag später gestellt, gehen nur die Leistungsansprüche vor dem 1. Juli 
2020 verloren.
Fragen beantwortet die Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft, Druseltalstraße 51, 34131 Kassel (Tel.: 0561 785179-00, Fax: 0561 
7852179-49, Mail: info@zla.de). Weitere Informationen fi nden sich im Internet unter 
www.zla.de. 

MITMACHEN BEIM DIGITALEN TAG DES HANDWERKS
Handwerker können sich mit eigenen Videos beteiligen
Auf Deutschlands Handwerker ist Verlass. 24 Stunden am Tag sägen, hämmern, backen 
oder reparieren sie und wissen dabei genau, was sie tun – für sich und für ihre Kunden. 
Anlässlich des 10. Tags des Handwerks am 19. September soll das mit einem einzigartigen 
Videoprojekt für ganz Deutschland online sichtbar werden. Das 24-Stunden-Video-Projekt 
gibt Einblick in den Tag von Handwerkinnen und Handwerkern: Vom Sonnenaufgang auf 
dem Kran, über den Feinschliff  einer Prothese bis zum Reparatureinsatz in der Nacht.
Mit eigenem Video dabei sein
Mit einem kurzen Handyvideo können Betriebe ein Teil dieser großen Gemeinschaftsaktion 
werden. Gefragt sind Videos aus dem Handwerksalltag zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bis 
zum 6. September können diese auf www.handwerk.de/tdh2020 hochgeladen werden. 
Die eingereichten Videos werden zusammen mit einer kurzen Erläuterung zur ausgeübten 
Tätigkeit am 19. September auf handwerk.de veröff entlicht. Dort können Besucher 
mittels einer digitalen Uhr durch den Tag navigieren und bekommen die passenden 
Videos angezeigt. Und je mehr Handwerkerinnen und Handwerker unterschiedlichster 
Gewerke sich beteiligen, desto eindrucksvoller wird dies.
Weitere Informationen
Michaela Maier, Kampagnenbeauftragte der Handwerkskammer Heilbronn-Franken,
Tel.: 07131/791-105, E-Mail: Michaela.Maier@hwk-heilbronn.de oder unter 
www.handwerk.de/tdh2020

****
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BEREITSCHAFTSDIENSTE

NACHT- UND BEREITSCHAFTSDIENST DER APOTHEKEN RAUM WERTHEIM

Do. 27.08. Triefenstein-Apoth. Triefenstein, Homburgerstr. 11  09395/251
Fr. 28.08. Apotheke am Grohberg Faulbach, Hauptstr. 6 09392/2555
Sa. 29.08. Marien-Apotheke Freudenberg, Hauptstr. 119 09375/296
So. 30.08. Apostel-Apotheke Esselbach, Dorfstr. 5 09394/718
Mo. 31.08. Main-Tauber-Apoth. Wertheim, Eichelgasse 56 A 09342/1830
Di. 01.09. Schäfer̀ s Apotheke Wertheim, Bahnhofstr. 23 09342/9177300
Mi. 02.09. Bären-Apotheke Bestenheid, Leonhard-Karl-Str.3 09342/5100
Do. 03.09. Stadt-Apotheke Stadtprozelten, Hauptstr. 139 09392/97900
Fr. 04.09. Hof-Apotheke Wertheim, Eichelgasse 1 09342/914510
Sa. 05.09 Schäfer̀ s Apotheke Kreuzwerth., Ob.Pfarrgasse 26 09342/21999
So. 06.09 Reinhardshof Apoth. Wertheim,Th.Heuss-Str. 99 09342/920111
Mo. 07.09 Triefenstein-Apoth. Triefenstein, Homburgerstr. 11  09395/251
Di. 08.09. Apotheke am Grohberg Faulbach, Hauptstr. 6 09392/2555
Mi. 09.09. Marien-Apotheke Freudenberg, Hauptstr. 119 09375/296
Do. 10.09. Apostel-Apotheke Esselbach, Dorfstr. 5 09394/718

****
NACHT- UND BEREITSCHAFTSDIENST DER APOTHEKEN RAUM MILTENBERG

Do. 27.08. easy-Apotheke Kleinheubach, I.d. Seehecke 1 09371/6504254
Fr. 28.08. Abtei-Apotheke Amorbach, Debonstr. 3d 09373/97370
Sa. 29.08. Anker-Apotheke Miltenberg, Hauptstr. 21-23 09371/6689801
So. 30.08. Mäander-Apotheke Miltenberg, Hauptstr. 32 09371/2944
Mo. 31.08. Engelberg-Apotheke Großheubach, Hauptstr. 11 09371/3637
Di. 01.09. Adler-Apotheke Bürgstadt, Kolpingstraße 2 09371/9480700
Mi. 02.09. Nibelungen-Apotheke Amorbach, Marktplatz 11 09373/1632
Do. 03.09. Löwen-Apotheke Amorbach, Löhrstr. 4 09373/1616
Fr. 04.09. Martins-Apotheke Bürgstadt, Miltenberger Str. 7 09371/9895800
Sa. 05.09. Park-Apotheke Miltenberg, Bürgstadter Str. 26 09371/7009
So. 06.09. Nord-Apotheke Miltenberg, Brückenstr. 25 09371/3130
Mo. 07.09. easy-Apotheke Kleinheubach, I.d. Seehecke 1 09371/6504254
Di. 08.09. Abtei-Apotheke Amorbach, Debonstr. 3d 09373/97370
Mi. 09.09. Anker-Apotheke Miltenberg, Hauptstr. 21-23 09371/6689801
Do. 10.09. Mäander-Apotheke Miltenberg, Hauptstr. 32 09371/2944

Der Dienst beginnt um 8.00 Uhr und endet jeweils um 8.00 Uhr des nächsten Tages!

Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Landes-
apothekerkammer Baden-Württemberg (www.lak-bw.de/Notdienst). Hier stehen Ihnen 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Notdienstdaten aus der für Sie 
relevanten Region über einen längeren Zeitraum zu erhalten. 
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AUS DEM KIRCHLICHEN LEBEN

ottesdienstordnung vom 27.08. - 10.09.2020
FREUDENBERG, BOXTAL, EBENHEID, RAUENBERG, WESSENTAL

(immer aktuell unter: www.kath-kirche-freudenberg.de)

Es gelten weiterhin die Corona-Schutzmaßnahmen (siehe Aushang Kirche)

Samstag, 29.08.2020
Rauenberg 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag
Sonntag, 30.08.2020                22. Sonntag im Jahreskreis
Freudenberg 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Boxtal 09.00 Uhr Eucharistiefeier

09.45 Uhr bis 10.30 Uhr Bücherei geöff net
Wessental 10.30 Uhr Tauff eier für Pauline Geis, Bürgstadt 

Wegen der begrenzten Platzanzahl können nur 
geladene Gäste am Gottesdienst teilnehmen.

Montag, 31.08.2020
Freudenberg 17.00 Uhr Rosenkranz
Dienstag, 01.09.2020
Rauenberg 18.30 Uhr Eucharistiefeier  
Mittwoch, 02.09.2020
Freudenberg 18.30 Uhr Eucharistiefeier)
Donnerstag, 03.09.2020
Boxtal 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 05.09.2020
Freudenberg 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag
Sonntag, 06.09.2020                23. Sonntag im Jahreskreis
Boxtal 09.00 Uhr Eucharistiefeier

09.45 Uhr bis 10.30 Uhr Bücherei geöff net
Rauenberg 10.30 Uhr Eucharistiefeier

anschl. Tauff eier für Clara Maria Ullrich, Rauenberg
Montag, 07.09.2020
Freudenberg 17.00 Uhr Rosenkranz
Dienstag, 08.09.2020,                    Mariä Geburt
Rauenberg 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
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EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE FREUDENBERG

Ihre Konfi rmation am 6.9.2020 in der Abteikirche Amorbach feiern: 
Lena Kern und Malin Hauck 

 
Peter Bach 

*08.04.43    †24.07.20 
 

WIR BEDANKEN UNS HERZLICH 
für die Wertschätzung seiner Person, 

für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft, 
für Briefe voller Mitgefühl, 
für Blumen und Spenden. 

 
Durch die große Anteilnahme durften wir erfahren, dass wir nicht 

alleine trauern. Das tut unendlich gut. 
 

Im Namen der Familie: 
Gertraud Bach 

  
Besonderen Dank 

der Stadt Freudenberg und der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg für den ehrenden Nachruf, 
dem DRK Freudenberg, der Musikkapelle Freudenberg, Frau Dr. Droll mit Praxisteam, 

Michael Baumann, unseren Nachbarn und Freunden. 
 

Mittwoch, 09.09.2020
Freudenberg 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 10.09.2020
Boxtal 18.30 Uhr Eucharistiefeier  

****

****



-21-

FREUDENBERGER TERMINE

Wir freuen uns, im Rahmen der Lockerungen der aktuellen Corona-Verordnung folgende 
Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften anbieten zu können:

Tag Datum Veranstalter Art der Veranstaltung Ort Uhrzeit
Fr. 28.08. SC Freudenberg Ferienspiele Sportgelände 14:00
Mo. 31.08. Stadt Freudenberg Ferienspiele „Ausfl ug in 

den Kletterpark Silvestria 
in Wertheim –Dertingen für 
Jugendliche ab 12 Jahre

Bushaltestelle 
am Rathaus 

09:45 

Mi. 02.09. Stadt Freudenberg Ferienspiele: Wir Filzen 
zusammen

Eingang 
Turnhalle 
Freudenberg

10:00-
12:00

Fr. 04.09. SG Tennis 
Freudenberg-
Kirschfurt

Ferienspiele Tennis ist cool Tennisplatz 15:00-
17:00

Mi. 09.09. Männergesangverein 
Freudenberg

Ferienspiele Probelokal 
Amtshaus

15:00-
17:00

Do. 10.09 Stadt Freudenberg u. 
Vereine

Terminabsprache Turnhalle 
Freudenberg

19:30

IMPRESSUM:
Herausgeber: Stadt Freudenberg. Verantwortlich für den Inhalt und andere Veröff entlichungen 
der Stadtverwaltung ist der Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt.
Stadt Freudenberg im Internet: www.freudenberg-main.de, Tel. 09375 - 9200-0
e-Mail: marion.pfeifer@freudenberg-main.de und buergerbuero@freudenberg-main.de
Druck: AULA-DRUCK GmbH, Furtwänglerweg 30, 63911 Klingenberg, 
Tel. 09372-2580, Fax 09372-2880, E-Mail: info@aula-druck.de
Für unverlangt eingesandte Fotos, Unterlagen und Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr. 
Von uns entworfene Anzeigen können nur mit schriftlicher Genehmigung nachgedruckt werden. 
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
BILDNACHWEIS: © Stadt Freudenberg
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AUS DEN VEREINEN

 
 

              
             
              

 An alle Mitglieder , Freunde und Bekannte des VdK Ortsverbandes Rauenberg 

 
Der Corona Virus hält uns im Griff, alles wird leiser, wir halten Abstand und trotzdem rücken viele enger zusammen, 
helfen, kümmern sich, versuchen positives zu versenden, danke dafür! 
Höher, schneller, weiter – heute nicht mehr. Es ist, als hätte jemand irgendwie die Pausentaste gedrückt. Ich finde, 
trotz aller Isolation und Abschottung findet grade eine Art Zusammenhalt statt. Alle sind unsicher und ein bisschen 
sprachlos, aber man hält zusammen. Geht füreinander einkaufen. Tauscht Ideen aus, wie man die Zeit überstehen 
kann, sei es mit Spielideen oder praktischen Tipps zum Home Office. Gefühlt sind die Menschen grade weniger damit 
beschäftigt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Wir hoffen diese Art des Zusammenhalts und der Menschlichkeit bleibt 
auch nach der Krise bestehen. 
 
Deshalb möchte sich die Vorstandschaft des VdK Ortsverbandes Rauenberg  an die Mitglieder Freunde und Bekannte 
wenden und ihnen Mut  zusprechen. 
 

Liebe Leute, gebt gut acht, ein Virus ist auf Menschenjagd! 
„Corona“, ist der Schreck der Welt , der uns zurzeit in Atem hält. 

Es ist jetzt überall zur Stell’, und es vermehrt sich blitzesschnell; 
fliegt durch die Luft die Menschen an, krallt sich dort fest, wo es nur kann. 
Man sieht es nicht, man hört es nicht, der Feigling zeigt nicht sein Gesicht. 

Er verbreitet Angst und Not;  manch einer fürchtet gar den Tod. 
Er bedroht die ganze Welt, hat alles auf den Kopf gestellt. 

Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir wollen diesen Feind besiegen! 
Zusammen packen wir es an,  mal sehn wer wen besiegen kann! 

Das Leben hat jetzt neuen Sinn, wir schauen mehr zum Nachbarn hin; 
wir singen, mailen, skypen, machen Mut,  und das tut sicher jedem von uns gut. 

Und auf Distanz sind wir uns nah,  ist das nicht einfach wunderbar. 
Wir helfen denen, die in Not, wir sitzen doch im selben Boot. 

Nun habt Geduld und bleibt zuhaus,  so kommen wir aus der Krise raus! 
Kämpft alle mit, wir werden siegen, und uns dann in den Armen liegen. 

 
 
 
Man kommt mehr zum Nachdenken, besinnt sich. Braucht keine Angst zu haben, durch das Innehalten irgendwas zu 
verpassen denn es findet ja absolut nichts statt. Man erkennt, welche Dinge wirklich für einen wichtig sind. Die neue 
Handtasche? Nicht wirklich. 20 verschiedene Sorten Käse? Auch nicht wirklich. Wohl eher die Familie. Die eigene 
Gesundheit und die des Umfelds. Solche Dinge. Dinge, die man im täglichen Hamsterrad viel zu schnell aus den 
Augen verloren hat. Die man nicht mehr komplett aus den Augen verlieren sollte, auch wenn die Welt sich wieder 
schneller dreht. 
 
Wir wünschen allen eine gute Zeit und vor allem  - bleibt gesund -  das ist das wichtigste in dieser schweren Krise. 
 
Die Vorstandschaft des VdK Ortsverbandes Rauenberg 
 
Leider fällt auch unser liebgewonnenes Witshaussingen der Krise zum Opfer. 
Deshalb kann es dieses Jahr nicht stattfinden. 
 



Altes Bad
fotografieren.

Beratungstermin
vereinbaren

Festpreis
erhalten!

€

Friedenstraße 12 | 63927 Bürgstadt | info@leibfried.de | Tel 09371 660 444 | www.leibfried.de

NEUE DUSCHE?  BARRIEREFREI?  ZUM FESTPREIS?
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HELFER VOR ORT WIEDER EINSATZBEREIT

Seit Mitte März war unsere Helfer-vor-Ort-Gruppe aufgrund der Corona-Pandemie außer 
Betrieb.
Doch in den letzten Wochen durfte das Team an e-Learning Modulen und Präsenz-
Schulungen teilnehmen, in denen unter anderem Hygienekonzepte und Selbstschutz 
durchgenommen wurden.
Dank dieser Schulungsmaßnahmen ist Ihr HvO-Team endlich zurück und wieder für Sie 
im Einsatz.

****



Hereinspaziert! 

Wir sind für Sie da.

Dürfen wir vorstellen? 
VR-Rosi – Persönliche Serviceberatung per Videoübertragung
von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr. 

Während unserer Kennen-
lerntage stellen wir Ihnen 
unsere VR-Rosi persönlich 
vor:

- Anzeige -


